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  Eine in der 
Praxis häufige 
Auseinander-
setzung zwi-
schen Arbeit-
geber und 
Arbeitnehmer 

nach Kündigung des Arbeits-
verhältnisses ist der Streit um 
die Erteilung und den Inhalt 
eines Zeugnisses. Für den Ar-
beitgeber ist die Zeugniser-
stellung häufig eine Last und 
die Beurteilung des Arbeit-
nehmers fällt insbesondere 
bei Differenzen im Zusam-
menhang mit der Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses we-
nig differenziert und objektiv 
aus. Für den Arbeitnehmer 
ist dagegen das Zeugnis für 
seinen weiteren beruflichen 
Weg bedeutsam. 

Das Landesarbeitsgericht (LAG) 
Schleswig-Holstein hatte über 
eine Klage eines Arbeitnehmers 
zu entscheiden, der gegenüber 
dem Arbeitgeber Schadenser-
satzansprüche geltend machte, 
da nach seiner Auffassung der 
Arbeitgeber ihm das Zeugnis 
verspätet ausgestellt hatte und 
er es deshalb in einem Bewer-
bungsgespräch nicht vorlegen 
konnte und eine Absage erhielt. 
Das LAG hat in seiner Entschei-
dung vom 01.04.2009 (AZ: 1 Sa 
370/08) die Klage abgewiesen.
Rechtsgrundlage für die Ertei-
lung des Arbeitszeugnisses ist  
§ 630 BGB i. V. m. § 109 GewO. 
Danach hat ein Arbeitnehmer 
bei Beendigung eines Arbeits-
verhältnisses Anspruch auf ein 
schriftliches Zeugnis.
Grundsätzlich ist das Zeugnis 
vom Arbeitnehmer abzuholen 
(Holschuld). Ausnahmsweise 
kann der Arbeitgeber zur Über-
sendung des Zeugnisses an den 
Arbeitnehmer verpflichtet sein, 
wenn die Abholung für den 
Arbeitnehmer mit unverhält-
nismäßig hohen Kosten oder 
besonderen Mühen verbunden 
ist; beispielsweise bei weit ent-
ferntem Wohnsitz.
Nach der Formulierung in § 109 
GewO ist das Zeugnis „bei Be-
endigung“ des Arbeitsverhält-
nisses zu erteilen. Ein Arbeit-
nehmer hat daher spätestens 
mit Ablauf der Kündigungsfrist 
einen Anspruch auf die Ertei-
lung eines Zeugnisses. Dem 
Arbeitgeber wird allerdings die 
Einräumung einer angemes-
senen Bearbeitungszeit von 
ca. 2-3 Wochen gewährt. Erst 
danach kommt der Arbeitgeber 
mit der Erteilung des Zeug-
nisses in Verzug.
In dem vor dem LAG entschie-
denen Fall hatte der Arbeit-

nehmer Klage gegen die Kün-
digung erhoben. Die Parteien 
hatten sich vor dem Arbeits-
gericht auf eine Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses zum 
31.08.2007 geeinigt und u. a. 
vereinbart, dass dem Kläger 
bei Beendigung des Arbeits-
verhältnisses ein Endzeugnis 
erteilt werde. Der Kläger hatte 
sich zum 01.09.2007 auf eine 
Stelle beworben. Er wurde 
auch zu einem Bewerbungsge-
spräch am 24.08.2007 eingela-
den. Die Firma zeigte Interesse 
an der Einstellung des Klägers 
zum 17.09.2007 und bat ihn 
allerdings zu einem erneuten 
Gespräch am 06.09.2007. Sie 
forderte den Kläger auf, un-
bedingt zu diesem Termin sein 
letztes Arbeitszeugnis mitzu-
bringen.
Der Kläger nahm das Gespräch 
am 06.09.2007 wahr, hatte je-
doch kein Endzeugnis, sondern 
lediglich das Zwischenzeugnis 
vorgelegt. Die Firma sagte dem 
Kläger ab, da er die gewünsch-
ten Unterlagen nicht aushändi-
gen konnte.
Der Kläger hat daraufhin sei-
nen früheren Arbeitgeber auf 
Schadensersatz verklagt. Als 
Schaden machte er die von 
dem neuen Arbeitgeber zu er-
zielende Vergütung für den 
Zeitraum geltend, bis er eine 
anderweitige Beschäftigung er-
halten hatte. Der Kläger stützte 
seinen Anspruch darauf, dass 
sein früherer Arbeitgeber mit 
der Erstellung des Zeugnisses 
in Verzug gewesen sei und ihm 
daher den Schaden ersetzen 
müsse.
Nach Auffassung des LAG hat 
ein Arbeitnehmer dann An-
spruch auf Schadensersatz, 
wenn sich der Arbeitgeber mit 
der Erstellung des Zeugnisses 

in Verzug befindet oder der 
Arbeitgeber bei der Erstellung 
des Zeugnisses schuldhaft seine 
Pflichten verletzt und darüber 
hinaus ein Kausalzusammen-
hang zwischen Vertragsver-
letzung und Schadensentste-
hung gegeben ist. Ausgehend 
von dieser Rechtslage hat das 
LAG aufgrund der Besonder-
heiten des konkreten Falles 
einen Schadensersatzanspruch 
verneint. Es hat weder die Vo-
raussetzungen eines Verzugs 
noch die Voraussetzung einer 
Pflichtverletzung auf Seiten 
des Arbeitgebers gesehen. Viel-
mehr hätte der Arbeitnehmer 
den Arbeitgeber mit der Erstel-
lung des Endzeugnisses anmah-
nen und ihn darauf hinweisen 
müssen, dass er das Zeugnis im 
Rahmen seines anstehenden 
Bewerbungsgesprächs vorle-
gen müsse. Da er dies nicht 
getan habe, sei eine Pflichtver-
letzung des Arbeitgebers nicht 
gegeben. Darüber hinaus habe 
sich der Arbeitgeber auch noch 
nicht in Verzug befunden.
Für die Praxis ist daher zu be-
achten: Der Arbeitgeber ist 
gehalten, innerhalb von 2-3 
Wochen nach Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses dem Ar-
beitnehmer ein Endzeugnis zu 
erteilen. Versäumt er diese Frist 
und bleibt ein Bewerbungsge-
spräch alleine wegen der Nicht-
vorlage des Zeugnisses erfolg-
los, setzt er sich der Gefahr von 
Schadensersatzansprüchen aus. 
Umgekehrt muss der Arbeit-
nehmer darauf achten, dass er 
den Arbeitgeber zur Erstellung 
eines Endzeugnisses anmahnt 
und ihn auf ein eventuelles Be-
werbungsgespräch hinweist.

 Heinz Herberth
Fachanwalt für Arbeitsrecht
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 Nach dem Urteil des Bun-
desarbeitsgerichts (BAG) vom 
23.04.2009 (6 AZR 263/08) 
fehlt es für eine einzelver-
tragliche Erweiterung des 
dem Betriebsrat nach dem 
Betriebsverfassungsgesetz 
(BetrVG) vor Ausspruch von 
Kündigungen zustehenden 
Beteiligungsrechtes an der 
erforderlichen gesetzlichen 
Ermächtigungsgrundlage. 
Anfang 2006 vereinbarten der 
Kläger und seine Arbeitgebe-
rin einzelvertraglich, dass für 
Kündigungen, die zum Aus-
scheiden im Jahre 2006 füh-
ren, die ausdrückliche Zustim-
mung des Betriebsrates nach 
§ 102 BetrVG erforderlich ist. 
Im Juni 2006 wurde über das 
Vermögen der Arbeitgeberin 
das Insolvenzverfahren er-

öffnet und der Beklagte zum 
Insolvenzverwalter bestellt. 
Dieser hörte im September 
2006 den Betriebsrat zu den 
Kündigungen sämtlicher Ar-
beitsverhältnisse an, der dazu 
keine Stellung nahm. Ende 
September 2006 kündigte der 
Beklagte das Arbeitsverhält-
nis mit dem Kläger betriebs-
bedingt zum 31.12.2006. Der 
Kläger erhob Kündigungs-
schutzklage und machte gel-
tend, dass es an der erfor-
derlichen Zustimmung des 
Betriebsrats mangele. 
Das BAG hob das stattge-
bende Urteil der Berufungsin-
stanz auf. Es führte aus, dass 
die Vertragsparteien das dem 
Betriebsrat bei Kündigungen 
zustehende Beteiligungsrecht 
nicht einzelvertraglich erwei-

tern könnten. Für eine einzel-
vertragliche Erweiterung fehle 
die erforderliche gesetzliche 
Ermächtigungsgrundlage. Die 
Vorschriften des BetrVG, die 
dem Betriebsrat Mitwirkungs-
rechte einräumen, seien Orga-
nisationsnormen, die in einem 
ausdifferenzierten System 
die Mitbestimmungsrechte 
grundsätzlich abschließend 
regelten. Etwas anderes folge 
auch nicht aus der Tatsache, 
dass die Vertragsparteien zu 
Gunsten des Arbeitnehmers 
von den Vorschriften des 
Kündigungsschutzgesetzes 
abweichen könnten, da derar-
tige Vereinbarungen allein im 
Verhältnis zwischen den Ver-
tragsparteien auf individual-
vertraglicher Ebene wirkten. 
Im Rahmen des § 102 Abs. 6 

BetrVG könne durch Abschluss 
einer Betriebsvereinbarung 
lediglich geregelt werden, 
dass Kündigungen der Zu-
stimmung des Betriebsrats 
bedürften und dass bei Mei-
nungsverschiedenheiten über 
die Berechtigung der Nicht-
erteilung der Zustimmung die 
Einigungsstelle entscheide. 
Schließlich hätten die Tarif-
vertragsparteien die Mög-
lichkeit, das Erfordernis der 
Zustimmung des Betriebsrats 
zur Kündigung auch in einem 
Tarifvertrag zu vereinbaren, 
wobei sich die Grundlage für 
einen solchen Eingriff in die 
Betriebsverfassung in den  
§§ 1 Abs. 1, 3 Abs. 2 TVG fin-
de. 

 Daniel Stille, LL.M.
Rechtsanwalt

 Nach dem Urteil des LAG 
Berlin-Brandenburg vom 
24.02.2009 (7 Sa 2017/08) 
ist eine außerordentliche 
Kündigung gegenüber der 
Klägerin wegen des Ver-
dachts, diese habe zwei von 
einer Kollegin gefundene 
Leergutbons im Wert von 
1,30 EUR zum eigenen Vor-
teil eingelöst, wirksam er-
klärt. Gegen dieses Urteil hat 
das BAG am 28.07.2009 im 
Nichtzulassungsbeschwer-
deverfahren die Revision 
zugelassen (3 AZN 224/09), 
wobei allerdings nun geklärt 
wird, ob das spätere prozes-
suale Verhalten der Klägerin 
bei der vorzunehmenden In-
teressenabwägung als mit-
entscheidend berücksichtigt 
werden darf. 

Die Klägerin arbeitete in einer 
Filiale der Beklagten, in der 

für die Leergutrückgabe ein 
Automat aufgestellt war. Eine 
Kollegin fand am 12.01.2008 
zwei Leergutbons vom selben 
Datum über 0,48 EUR und 
0,82 EUR. Der Marktleiter 
legte die Bons in das Kassen-
büro. Am 22.01.2008 über-
reichte die Klägerin bei einem 
Einkauf in ihrer Filiale zwei 
Leergutbons, die das Datum 
vom 12.01.2008 trugen und 
Werte von 0,48 EUR bzw. 0,82 
EUR auswiesen. In mehreren 
Personalgesprächen stritt die 
Klägerin ab, dass es sich bei 
diesen Bons um die von der 
Kollegin gefundenen Bons 
handelte. Gleichwohl erklär-
te die Beklagte die fristlose 
Kündigung. Im Rahmen der 
Beweisaufnahmen im Aus-
gangs- und Berufungsver-
fahren versuchte die Klägerin 
mehrfach, den Verdacht auf 
andere Mitarbeiter abzuwäl-

zen, was sich als unhaltbar 
erwies. 

Die LAG bejahte eine Pflicht-
verletzung der Klägerin und 
führte aus, es entspreche 
ständiger Rechtsprechung des 
BAG, dass vom Arbeitnehmer 
zu Lasten des Arbeitgebers 
begangene Vermögensde-
likte regelmäßig geeignet 
seien, eine außerordentliche 
Kündigung aus wichtigem 
Grund zu rechtfertigen. Ein 
Arbeitnehmer, der im Zusam-
menhang mit seiner Arbeits-
leistung strafrechtlich rele-
vante Handlungen gegen das 
Vermögen des Arbeitgebers 
begehe, verletze damit seine 
arbeitsvertragliche Rücksicht-
nahmepflicht schwerwiegend 
und missbrauche das ihm 
entgegengebrachte Vertrau-
en in erheblicher Weise. Dies 
gelte auch bei Sachen mit 

geringem Wert. Das Eigentum 
des Arbeitgebers könne auch 
nicht zu einem Bruchteil zur 
Disposition des Arbeitnehmers 
stehen. 

In der Interessenabwägung 
des LAG ist jedoch auch das 
prozessuale Verhalten der Klä-
gerin, den Verdacht auf ande-
re Kollegen abzuwälzen, ein-
bezogen worden, weswegen 
das BAG die Revision zuge- 
lassen hat. Nun ist zu klären, 
ob das spätere prozessuale 
Verhalten der Klägerin bei der 
Interessenabwägung als mit-
entscheidend berücksichtigt 
werden darf. Das BAG kann 
jedoch im Rahmen der Revi-
sion die Rechtmäßigkeit der 
Entscheidung des LAG auch 
unter weiteren Gesichtspunk-
ten prüfen.

 Daniel Stille, LL.M.
Rechtsanwalt
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 In Anknüpfung an die 
Entscheidung des LAG Berlin-
Brandenburg vom 11.09.2008 
(20 Sa 2244/07) hat das Hes-
sische LAG am 22.04.2009 (2 
Sa 1689/08) bestätigt, dass 
eine Staffelung der Grund-
vergütung nach dem Le-
bensalter (hier: im BAT) eine 
unmittelbare Benachteili-
gung jüngerer Arbeitnehmer 
darstellt und gegen §§ 1,  
3 AGG verstößt. Als Rechts-
folge können jüngere Arbeit-
nehmer von vorneherein eine 
Grundvergütung nach der 
höchsten Altersstufe verlan-
gen. 
Im hessischen Fall war der  
31 Jahre alte Kläger Arbeitneh-
mer der Universität. Mit seiner 
Klage begehrte er die Feststel-
lung, dass das Land verpflichtet 
sei, ihm eine Grundvergütung 

nach der höchsten Lebensal-
tersstufe im BAT zu zahlen. Zur 
Begründung verwies er darauf, 
dass eine unterschiedliche Be-
zahlung allein wegen des Alters 
eine unzulässige Diskriminie-
rung jüngerer Arbeitnehmer 
darstelle. Entsprechend hatte 
das LAG Berlin-Brandenburg 
bereits am 11.09.2008 der Kla-
ge einer 39-jährigen Angestell-
ten des Landes Berlin stattge-
geben.
Der Arbeitgeber berief sich 
u.a. auf Vertrauensschutza-
spekte. Das hessische LAG hob 
die erstinstanzliche Entschei-
dung auf und gab dem Kläger 
recht. Es sprach ihm die Grund-
vergütung nach der höchsten 
Lebensaltersstufe zu. Die Staf-
felung der Grundvergütung 
nach BAT entsprechend dem 
Lebensalter stelle eine unmit-

telbare Benachteiligung wegen 
des Alters dar. Auch jüngere 
Arbeitnehmer könnten sich 
auf eine Altersdiskriminierung 
berufen. Die unterschiedliche 
Bezahlung sei nicht nach §§ 5, 
8 oder 10 AGG gerechtfertigt. 
Es liege gerade kein System vor, 
dass nach Berufserfahrung und 
danach nach Beschäftigungs-
dauer unterscheide, was eine 
Rechtfertigung für eine unter-
schiedliche Bezahlung darstel-
len könne. Maßgeblich für die 
Zuordnung der Vergütung sei 
allein das Lebensalter. Es kön-
ne nicht angenommen wer-
den, dass allein bei höherem 
Lebensalter von größerer Be-
rufserfahrung auszugehen sei. 
Wegen dieser ungerechtfertig-
ten Benachteiligung könne der 
Kläger eine Grundvergütung 
nach der höchsten Lebensalter-

stufe verlangen. Die Anpassung 
„nach oben“ sei die einzige Lö-
sung, um eine Gleichbehand-
lung mit älteren Beschäftigten 
herzustellen. Vertrauensschutz-
aspekte können dem nicht ent-
gegengehalten werden. Die Be-
nachteiligungsverbote des AGG 
gelten ohne Übergangsrege-
lung für alle Sachverhalte, die 
sich seit dem Inkrafttreten des 
Gesetzes in seinem Geltungs-
bereich verwirklicht haben. Sie 
erfassen daher auch vor dem 
Inkrafttreten des AGG abge-
schlossene Tarifverträge. Es 
bleibt abzuwarten, ob das BAG 
die Entscheidung stützt und 
damit Arbeitgeber, die den BAT 
weiter angewendet haben, in 
große Schwierigkeiten bringt.

 Dr. Martin Römermann 
Fachanwalt für Arbeitsrecht

 Das BAG hat in einem 
Beschluss vom 18.08.2009 
(1 ABR 47/08) entschieden, 
dass die Beschränkung von 
Stellenausschreibungen auf 
Berufsanfänger eine unzuläs-
sige mittelbare Benachteili-
gung wegen des Alters dar-
stellen kann.
Der Arbeitgeber betreibt eine 
Kette von Drogeriemärkten. 
Bei internen Stellenausschrei-
bungen aus dem Jahr 2007 
verwendete er wiederholt die 
Angabe „Tarifgruppe …/1. Be-
rufsjahr“. Mitarbeiter des ersten 
Berufsjahres des Arbeitgebers 
sind im Durchschnitt 29 Jahre 
alt. Mit dem zweiten Berufsjahr 
steigt das Alter auf 36 Jahre 
und beträgt ab dem dritten Be-
rufsjahr 43 Jahre. 
Der Betriebsrat des Arbeitge-
bers verlangte, auf die Anga-
be des ersten Berufsjahres bei 
der Stellenausschreibung zu 
verzichten. Er sah hierin eine 
mittelbare Diskriminierung we-
gen des Alters. Der Arbeitgeber 
berief sich auf das vorgegebene 
Personalbudget. Wenn eine Un-
gleichbehandlung überhaupt 
vorliege, könne er sich zur 

Rechtfertigung auf das Anlie-
gen stützen, durch den Einsatz 
von Berufsanfängern Kosten zu 
sparen.
Das BAG hat dem Antrag des 
Betriebsrats, der von dem Ar-
beitgeber verlangt hatte, in in-
ternen Stellenausschreibungen 
auf diese Angabe zu verzich-
ten, stattgegeben. Die Begren-
zung einer innerbetrieblichen 
Stellenausschreibung auf Ar-
beitnehmer im ersten Berufs-
jahr könne eine unzulässige 
mittelbare Benachteiligung 
wegen des Alters nach § 3 Abs. 
2 AGG darstellen. Arbeitneh-
mer mit mehreren Berufsjahren 
weisen typischerweise gegen-
über Arbeitnehmern im ersten 
Berufsjahr ein höheres Lebens-
alter auf. Eine solche Beschrän-
kung könne gerechtfertigt sein, 
wenn der Arbeitgeber mit ihr 
ein rechtmäßiges Ziel verfolge 
und sie zur Erreichung dieses 
Ziels angemessen und erforder-
lich sei. Derartige Gründe sah 
das BAG nicht in den angeb-
lichen Kostengründen und dem 
knappen Personalbudget. Die 
Begründung sei offensichtlich 
ungeeignet, so dass ein grober 

Verstoß gegen die Pflicht zur 
diskriminierungsfreien Stellen-
ausschreibung nach § 11 AGG 
angenommen wurde. Dagegen 

kann ein Betriebsrat auch nach 
§ 17 Abs. 2 AGG vorgehen.

 Dr. Martin Römermann 
Fachanwalt für Arbeitsrecht
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Handbuch der arbeitsrechtlichen  
Aufhebungsverträge. 



 Der
Aufhebungs-
vertrag spielt 
in der arbeits-
recht l i chen 
Praxis unver-
ändert eine 

wichtige Rolle. Seine rechts-
sichere Gestaltung berührt 
nicht nur das Arbeitsrecht, 
sondern auch das Sozial-
versicherungsrecht und das 
Steuerrecht. In diesen Be-
reichen ist nicht nur die Ge-
setzeslage, sondern auch die 
Rechtsprechung ständig im 
Fluss. Jetzt liegt die fünfte 
Auflage des „Handbuchs der 
arbeitsrechtlichen Aufhe-
bungsverträge“ vor. Darin 
werden alle Aspekte, die in 
der Verhandlungssituation 
zur Vermeidung von Stol-
perfallen zu beachten sind, 
verständlich erläutert. 
„Totgesagte leben länger“ – 
für den Aufhebungsvertrag 
gilt dieses auf jeden Fall. Der 
„Handschlag“ ist zwar nur 
noch in seltenen Fällen wirk-
lich „golden“. Als Gestaltungs-
instrument scheint der Auf-
hebungsvertrag jedoch für 
den arbeitsrechtlichen Prakti-
ker durch nichts zu ersetzen. 
Um so wichtiger ist es, in den 
rechtlichen Grundlagen stets 
auf dem neuesten Stand zu 
sein. 
In jüngerer Zeit hat die Recht-
sprechung des Bundesarbeits-
gerichts im Rahmen der AGB-
Kontrolle so manche Klausel 
auf den Prüfstand gestellt. 
Zwar unterliegt die einver-
nehmliche Vereinbarung der 
Beendigung des Arbeitsver-

hältnisses durch Abschluss 
eines Aufhebungsvertrags als 
solche grundsätzlich keiner 
AGB-Kontrolle, weil es sich 
bei der Beendigungsverein-
barung um ein selbständiges 
Rechtsgeschäft handelt, bei 
dem die Hauptleistung die 
Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses ist. Dies gilt insbe-
sondere für Regelungen über 
den Zeitpunkt der Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses 
und über eine ggf. zu zah-
lende Abfindung sowie deren 
Höhe. Hier handelt es sich 
jeweils um Abreden über die 
Hauptleistungspflichten eines 
Aufhebungsvertrags. 
Anders sieht es jedoch bei den 
im Aufhebungsvertrag ent-
haltenen Nebenpflichten aus. 
Diese unterliegen dann einer 
AGB-Kontrolle, wenn sie vom 
Arbeitgeber vorformuliert 
worden sind, was in der Praxis 
der Regelfall sein wird. Hier 
sind insbesondere die Ange-
messenheits- und Transpa-
renzkontrolle sowie die Klau-
selverbote der §§ 308 und 
309 BGB im Auge zu behal-
ten, etwa was Rückzahlungs-
klauseln anbelangt. Weiterhin 
ist in Verhandlungen über  
einen Aufhebungsvertrag 
stets zu klären, ob und inwie-
weit dem Arbeitnehmer über 
die Grundvergütung hinaus-
gehende Vergütungsbestand-
teile auch bei Beendigung 
zustehen, z.B. Sonderzuwen-
dungen, Boni und Tantiemen. 
Probleme ergeben sich, wenn 
diese Vergütungsbestandteile 
mit Widerrufs-, Anrechnungs- 
und Freiwilligkeitsvorbehalten 

sowie mit sog. Stichtags- und 
Rückzahlungsklauseln verse-
hen sind. Hat der Arbeitgeber 
diese einseitig vorformuliert, 
unterliegen sie der AGB-
Kontrolle nach den §§ 305 ff. 
BGB. Die genaue Kenntnis der 
diesbezüglichen höchstrich-
terlichen Rechtsprechung ist 
für beide Arbeitsvertragspar-
teien unerlässlich.
Im Sozialversicherungsrecht 
hat die Haltung der Spitzen-
verbände der Sozialversiche-
rungsträger zu der Vereinba-
rung einer unwiderruflichen 
oder widerruflichen Frei-
stellung im Aufhebungsver-
trag für erhebliche Unruhe 
gesorgt. Erst die aktuelle 
Rechtsprechung des Bundes-
sozialgerichts konnte die ent-
standene „Schieflage“ zurecht 
rücken und der Praxis wieder 
die notwendige Rechtssi-
cherheit geben. Danach kann 
die unwiderrufliche Freistel-
lung wieder einvernehmlich 
ausgestaltet werden. Der 
Aufhebungsvertrag muss 
auf diesen klassischen Rege-
lungsbestandteil nicht mehr 
verzichten. Der betroffene Ar-
beitnehmer kann die Vorzüge 
gerade der unwiderruflichen 
Freistellung nutzen, ohne 
Nachteile in seinem sozialver-
sicherungsrechtlichen Status 
zu befürchten. 
Dem Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetz (AGG) ist 
auch im Zusammenhang mit 
der einvernehmlichen Been-
digung von Arbeitsverhältnis-
sen Rechnung zu tragen. Dies 
erscheint in steuerlicher Hin-
sicht zunächst attraktiv. So ist 

die für eine erlittene Diskrimi-
nierung zu zahlende Entschä-
digung nach § 15 Abs. 2 AGG 
steuerfrei. Wird vor diesem 
Hintergrund die Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses ver-
handelt, ist die Versuchung 
groß, eine möglichst hohe 
Entschädigung statt einer Ab-
findung zu fixieren.  

 Antje Burmester
Fachanwältin für Arbeitsrecht
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In einer Aufhebungsver-
einbarung, die im Zu-
sammenhang mit einer 
Diskriminierung steht, 
kann sowohl eine steu-
erpflichtige Abfindung 
als auch eine steuerfreie 
Entschädigung fixiert 
werden. Aus steuerrecht-
lichen Gründen sind die 
Beträge nicht in einer 
Summe, sondern ge-
trennt und unter genauer 
Bezeichnung festzule-
gen. Die Zahlung ist nur 
dann steuerfrei, wenn 
die Diskriminierung tat-
sächlich erfolgt ist. Eine 
falsche oder überhöhte 
Festlegung verhindert die 
Steuerpflicht nicht und 
bringt Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer in die Ge-
fahr, wegen Steuerhin-
terziehung strafrechtlich 
verfolgt und belangt zu 
werden.
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